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Die Verfasser heben hervor, daß an der Spitze der Wert
hierarchie im Sozialismus der Freiheitsgewinn der Persön
lichkeit im Frieden durch gesellschaftlichen Fortschritt steht 
(S. 374). Eine große Bedeutung kommt dabei der persönli
chen Integrität der Bürger zu. Sie wird im Gesundheitswesen 
durch den.verfassungsmäßigen Anspruch der Bürger auf Ge-, 
sundheitsschutz (Art. 35) verwirklicht. Jeder einzelne Mitar
beiter des Gesundheitswesens trägt bei der Realisierung die
ses Verfassungsauftrags eine hohe persönliche Verantwor
tung, die rechtlich und ethisch determiniert ist. Die Entschei
dungen bei der medizinischen Betreuung der Bürger müssen 
verantwortungsbewußt, unter Ausschöpfung der vorhande
nen Möglichkeiten und Potenzen zur Diagnose und Therapie 
getroffen werden.

Die moderne Medizin hat durch eine Reihe differenzierter 
Behandlungsverfahren bei einigen Krankheiten das Krank
heitsrisiko verringert. Es sind jedoch andere behandlungs
immanente Risiken entstanden. Eine wichtige Aufgabe des 
Arztes ist es, die Risiken gegeneinander abzuwägen und da
nach eine Entscheidung im Interesse des Patienten zu tref
fen.

Krankheitsimmanente Risiken können in den meisten Fäl
len vorausgesehen werden. Die im Zusammenhang mit der 
Krankheit eintretende Zustandsänderung ist einschließlich 
der Risiken weitgehend vorhersehbar. Es könnte hier (vor
ausgesetzt, daß ich Hörz/Seidel richtig interpretiere) von 
einem gesetzmäßigen Risiko gesprochen werden. Die Wahr
scheinlichkeit des ungünstigen Ausgangs bestimmter Erkran
kungen bei Nichtbehandlung ist hoch. Dieses krankheitsim
manente Risiko muß bei verantwortungsbewußtem Handeln 
in die Entscheidung mit einbezogen werden.

Eine andere Situation ergibt sich beim behänd lungsimma
nenten Risiko. Es ist von einer Vielzahl objektiver Bedingun
gen abhängig, wodurch sich die Varianten für den Eintritt 
zufälliger Ereignisse vermehren und damit deren Häufigkeit 
zunimmt. Dabei ist auch die Anzahl der handelnden Perso
nen von Bedeutung. So sind z. B. in verschiedenen Bereichen 
der stationären medizinischen Betreuung am Betreuungspro
zeß eines Patienten bei einer Verweildauer von 25 Tagen 
durchschnittlich 37 Personen unmittelbar beteiligt. Es liegt 
auf der Hand, daß hier Einflüsse auf das Risiko vorliegen.

Zu beachten ist aber auch die unterschiedliche Art der 
Arbeitsteilung. Während die Arbeitsteilung zwischen Arzt 
und Schwester Im allgemeinen nach dem Weisungsprinzip 
erfolgt, wird bei der fachgebietsübergreifenden Arbeitstei
lung zwischen den Ärzten sowie zwischen Ärzten und ande
ren Hochschulkadern zumeist nicht nach dem Weisungsprin
zip verfahren. Beim arbeitsteiligen Handeln nach dem Wei
sungsprinzip bleibt die Gesamtverantwortung immer beim 
Arzt. Eine Verantwortungsabgrenzung ist hier zumeist ohne 
große Schwierigkeiten möglich. Bei der fachgebietsübergrei
fenden Arbeitsteilung unterschiedlicher Fachärzte hingegen 
ist eine Verantwortungsabgrenzung nicht mehr ohne weiteres 
möglich. Diese ergibt sich nicht ausschließlich aus der fachli
chen Kompetenz des jeweiligen Facharztes. Die große Zahl 
der Ärzte, Schwestern und anderen Mitarbeiter, die für eine 
gründliche medizinische Betreuung und Versorgung eines 
Patienten wirksam werden, weist auf folgendes hin:
— Eine umfassende medizinische Betreuung ist nicht mehr 

allein von „einem behandelnden Arzt“ durchzuführen, 
weil der Kenntnisstand eines einzelnen Arztes häufig 
nicht mehr ausreicht, um die wachsenden Anforderungen 
zu erfüllen.

— Aus der Notwendigkeit arbeitsteiligen Handelns im gro
ßen Umfang wird eine Erweiterung des Vertrauens
grundsatzes erforderlich, der ggf. als Rechtfertigungsgrund 
bei strafrechtlich relevanten Handlungen zu berücksichti
gen ist.
E. B u c h h o l z  / D .  S e i d e l  hatten zu Fragen der straf

rechtlichen Verantwortlichkeit unter den Bedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution bereits in einem 1985 
erschienenen Aufsatz festgestellt: „Das Prinzip der persönli
chen strafrechtlichen Verantwortlichkeit ... vermag in der 
uns geläufigen Form adäquat solche Fälle kriminellen Han
delns strafrechtlich zu erfassen, in denen das eine Individuum 
in einem einfachen Akt Leben, Gesundheit, Eigentum usw. 
eines anderen Individuums verletzt. Die im Gefolge gewalti
ger Entwicklung der Produktivkräfte ... eingetretene enorme 
Entfaltung kollektiv-sozialer Aktivitäten ... stellt jedoch viele 
Fragen des Erfassens und Bewertens menschlichen Sozial
verhaltens, darunter auch kriminellen Verhaltens, völlig 
neu.“!

Für die moderne Medizin stellt sich diese Frage in glei
cher Weise wie für ökonomische oder technische Prozesse. 

Die Ergebnisse von Wissenschaft und Technik in der Me

dizin schaffen günstige Voraussetzungen für Fortschritte in 
der medizinischen Betreuung und bei der Ausgestaltung- des 
Gesundheitsschutzes. Innerhalb weniger Jahre und bisweilen 
auch nur einiger Monate werden hochspezialisierte Verfahren 
sowohl im Bereich der Diagnostik als auch der Therapie in. 
die klinische Routine eingeführt. Damit sind zugleich wach
sende Verhaltensanforderungen an den Anwender gestellt. 
Treten im Rahmen prophylaktischer, diagnostischer, thera
peutischer oder rehabilitativer Betreuungsmaßnahmen Schä
den auf (sie sind durch das verantwortungsbewußte Handeln 
der Mitarbeiter relativ selten), ist dem wachsenden' Umfang 
arbeitsteiliger Prozesse bei der medizinischen Betreuung zu
folge eine Verantwortlichkeitsabgrenzung meistens schwie
rig. Die Pflichtverletzung selbst ist möglicherweise objekti
vierbar, jedoch nicht mehr zu personifizieren. Die Anwender 
moderner medizinischer Verfahren haben durch die Verlage
rung der Risiken von der Krankheit zur Therapie eine Ver
antwortung neuer Qualität übernommen. Sie besteht darin, 
das Behandlungsrisiko so-gering wie möglich zu halten. Wenn 
das Risiko als ein Ausdruck; der Proportionalität zwischen 
Aufwand, Nutzen und möglichen Mißerfolgen bzw. Gefah
ren aufgefaßt wird — als Ausdruck des Wahrscheinlichkeits
grades für das Abweichen von einem angestrebten Ziel —, 
so hat das insbesondere für die invasiven Disziplinen1 2 3 eine 
höhere Bedeutung als für die nichtinvasiven.

In der Medizin verringert sich das Risiko nicht im Sinne 
einer linearen Funktion des wissenschaftlichen Fortschritts. 
Diese Erkenntnis und die Tatsache, daß aus dem arbeitstei
ligen Handeln selbst ein bestimmtes, nie ganz zu vermeiden
des Risiko erwächst, ist bei der Beurteilung einer ärztlichen 
Fehlhandlung aus strafrechtlicher Sicht zu beachten.

Das sozialistische Strafrecht gibt das ausreichend sichere 
Fundament für eine verantwortungsbewußte Schuldprüfung 
auch in besonders sensiblen Bereichen, zu denen m. E. die 
Medizin gehört. Es kommt entscheidend darauf an, die von 
der marxistischen Philosophie und der sozialistischen Rechts
wissenschaft erarbeiteten Grundsätze in der Praxis konse
quent anzuwenden. Dabei ist das Risiko ein wesentliches 
Problem. Sind die Grenzen strafrechtlicher Nachprüfbarkeit 
erreicht, ohne daß es zu einer zweifelsfreien Feststellung des 
Vorliegens oder Nichtvorliegens einer schuldhaften Hand
lung ausreicht, ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu 
verneinen. Auch für den hier angesprochenen Bereich gilt 
die Feststellung von Hörz/Seidel: „Ein bedeutsames Pro
blem hinsichtlich des Vorliegens oder Nichtvorliegens von 
Fahrlässigkeit besteht darin, Zustandsveränderungen objek
tiver Art oder Handlungen der Menschen in ihren möglichen 
Auswirkungen zu überblicken — zu erkennen, ob es sich um 
unwesentliche oder wesentliche Zufälle handelt.“ (S. 373)

Exakte Verantwortlichkeitsabgrenzung setzt auf der ob
jektiven Seite konkrete Pflichten für jeden Mitarbeiter und 
deren exakte Kenntnis voraus.

Die von den Mitarbeitern des Gesundheitswesens, insbe
sondere den Hoch- und Fachschulkadern, zu erfüllenden 
Pflichten ergeben sich aus dem Berufsbild sowie aus Wei
sungen. Hinzu kommen Verhaltensanforderungen, die nicht 
exakt als berufliche Pflichten ausgestaltet sind, z. B. die Be
rücksichtigung von Empfehlungen der medizinisch-wissen
schaftlichen Gesellschaften.3 Weiterhin gehören dazu die Hin
weise anderer an der Behandlung beteiligter Ärzte, Natur
wissenschaftler und in zunehmendem Maße auch Techniker. 
Die Einhaltung von Empfehlungen, Hinweisen und Richt
linien liegt weitgehend im ärztlichen Ermessen. Ein Abwei
chen von solchen Anforderungen muß daher begründet sein. 
Unbegründetes Nichtbefolgen ist als Pflichtverletzung an
zusehen. Der verantwortungsbewußten Entscheidung bei der 
Anwendung empfohlener Maßnahmen kommt auch wegen 
des arbeitsteiligen Handelns eine große Bedeutung zu. Die 
Behandlung eines Patienten in nur einem Fachgebiet ist ge
genwärtig nicht der Regelfall. Bereits bei der — auch im 
Rahmen der ambulanten medizinischen Grundbetreuung — 
sehr umfassend angewandten Röntgen- und Labordiagnostik 
arbeiten unterschiedliche Fachgebiete zusammen. Ein Part
ner hat oftmals nicht mehr die Möglichkeit, Erkenntnisse 
und Methoden des anderen Partners zu werten. Daher ist

1 E. Buchholz/D. Seidel, „Strafrechtliche Verantwortlichkeit unter den 
Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution“, Staat 
und Recht 1985, Heft 2, S. 117.

2 Gemeint sind solche Disziplinen, die vorwiegend chirurgische Ver
fahren anwenden. Im Unterschied zu Fachgebieten, ln denen das 
nicht der Fall 1st.

3 Diese Empfehlungen präzisieren ln bestimmtem Maße ärztliche 
Berufsregeln und erhalten dadurch einen bestimmten Grad an Ver
bindlichkeit. Vgl. „Zu Fragen der Verbindlichkeit von Empfehlun
gen für Diagnostik und Therapie ln der ärztlichen Praxis“ (Thesen 
des Juris tisch-medizinischen Arbeitskreises der VdS), NJ 1985, 
Heft 1, S. 7 ff.


